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G e n e h m i g u n g  

 

A. 

 

Gemäß § 6 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) in Verbindung mit §§ 49 ff. der Luftver-

kehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) wird der  

 

Flugplatz Schwäbisch Hall GmbH 

74523 Schwäbisch Hall 

 

die Genehmigung zur Anlegung und zum Betrieb eines 

 

Landeplatzes 

 

des allgemeinen Verkehrs, (Verkehrslandeplatz) für die Durchführung von Flügen nach 

Instrumentenflugregeln (IFR) und Sichtflugregeln (VFR) bei Tage und bei Nacht auf dem 

nachstehend näher bezeichneten Gelände erteilt. Die Grenzen und Anlagen des Lande-

platzes ergeben sich aus dem der Planfeststellung zugrundeliegenden „Lageplan bauliche 

Anlagen, Navigations- und Befeuerungsanlagen vom 18.10.2002, M 1:2500“ (II, Ziff. 4.8 

der Planfeststellung). 
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I. Beschreibung des Geländes: 

 

 1.  Bezeichnung:  Verkehrs-Landeplatz Schwäbisch Hall 

 

 2. Lage:   Etwa 1 km ostlich der Bebauungsgrenze von Schwä- 

     bisch Hall 

 

 3. Bezugspunkt: 

 

  a)  geographische Lage 49°07´09´´ N 

         09°46´43´´ E 

  b) Höhe über NN:    398,34 m (1307 ft) 

 

 4. Start- und Landebahn für Flugzeuge/selbststartende Motorsegler/Schlepp- 

  züge/UL-Flugzeuge 

 

     Richtung (rw)  Länge:   Breite 

  Hartbelagbahn: 098°/278°   1540 m  30 m 

 

 5. Start- und Landebahn für Flugzeuge bis 2000 kg MPW, Schleppzüge, 

  UL-Flugzeuge, für Motorsegler und Segelflugzeuge 

 

     Richtung (rw)  Länge:  Breite 

  Grasbahn:  098°/278°   750 m   30 m 

 

 6. Start- und Landefläche für Hubschrauber: wie 4. und 5.  

 

 7.        Breite   MPW 

  Rollweg A      10,5 m  20 t 

  Rollweg B      10,5 m  20 t 

  Rollweg C      10,5 m  20 t 

  Rollweg E      10,5 m  20 t 

 

 8.        MPW 

  Abstellfläche 1     20 t 

  Abstellfläche 2     20 t 

  Abstellfläche 3     20 t 
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II. Der Landeplatz darf von folgenden Arten von Luftfahrzeugen benutzt werden: 

 

1. Flugzeuge bis 20.000 kg höchstzulässiger Flugmasse (MPW). Flugzeuge von 

14.000 kg - 20.000 kg MPW nur nach vorheriger Genehmigung durch die 

Flugplatz Schwäbisch Hall GmbH (PPR). 

 Flugzeuge über 5,7 t MPW ohne Lärmzeugnis dürfen nicht über das Diako-

nissenkrankenhaus an-/ abfliegen (Flugzeuggruppe P 2.2 gemäß Gutachten 

Kurz+Fischer v. 18.03.02). 

 

 2. Hubschrauber bis zu 5.700 kg höchstzulässiger Flugmasse 

 

 3. Selbststartende Motorsegler/UL-Flugzeuge 

 

 4. Segelflugzeuge/nichtselbststartende Motorsegler; 

  zugelassen sind 

  a)  Windenstart 

  b) Flugzeugschleppstart 

 

 5. Luftschiffe und Ballone 

 

 6. Fallschirmsprungbetrieb 

 

III. Zweck des Landeplatzes: 

 

 Der Landeplatz dient dem allgemeinen Verkehr 

 

IV. Betriebszeit und Beschränkung der Flugbewegungen 

 

 h 06.00 - 22.00 Uhr Ortszeit 

 h In der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr Ortszeit sind Flugbewegungen nur nach vorhe-

riger Genehmigung durch den Platzhalter (PPR) gestattet, jedoch max. 6 Flugbewe-

gungen pro Nacht und max. 30 Flugbewegungen pro Woche. 

 

 Triebwerkstandläufe zwischen 06.00 und 07.00 Uhr, 13.00 und 15.00 Uhr sowie 

 19.00 bis 22.00 Uhr (jeweils Ortszeit) nur nach vorheriger Genehmigung durch Platz-

halter (PPR). Zwischen 22.00 und 06.00 Uhr Ortszeit sind Standläufe nicht zulässig. 

 

 Darüber hinaus gelten die Bestimmungen der Landeplatz LärmV in der jeweils gülti-

gen Fassung. 
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V. Für den Flugplatz wird gem. § 17 LuftVG ein beschränkter Bauschutzbereich gem. 

 den der Planfeststellung zugrundeliegenden Plänen mit Darstellung des beschränk-

 ten Bauschutzbereiches (II, Ziff. 4.1 bis 4.4 der Planfeststellung) festgelegt. 

 

 

B. 

 

Instrumentenflugbetrieb 

 

 Für die Installation, Betrieb und Wartung der notwendigen Geräte sind maßgebend: 

 

 - Die Richtlinien der Bundesminister für Verkehr für den IFR-Betrieb 

 

 - Die Gutachten und Festlegungen der DFS-Deutsche Flugsicherung 

 

 - Die Vorschriften des Deutschen Wetterdienstes 

 

 Für die Abwicklung des Instrumentenflugverkehrs am Verkehrslandeplatz ist die Be-

triebsabsprache zwischen der DFS Deutsche Flugsicherung und dem Platzhalter 

maßgebend. 

 

 

C. 

 

 Die Genehmigung wird mit folgenden Auflagen verbunden: 

 

 1. Die Flugbetriebsflächen und Grenzen des Landeplatzes müssen mit den An- 

  gaben in der Platzdarstellungskarte übereinstimmen. 

 

 2. Die Betriebsflächen sind entsprechend dem Lageplan bauliche Anlagen, Na-

 vigations- und Befeuerungsanlagen vom 18.10.2002, M 1:2500“ einzurichten, 

 zu befeuern und zu markieren. Die verkürzte Anflugbefeuerung muss spätes-

 tens 2 Jahre nach der Gestattung der Betriebsaufnahme überprüft und ggf. in 

 einer zu genehmigenden Form geändert werden. Im Übrigen gelten die ge-

 meinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder über die Markierung von 

 Flugplätzen mit Instrumentenflugbetrieb (NFL-I 95/03) vom 03.04.2003. 

  Der Landeplatz muss mit einem Windrichtungszeiger von mindestens 3 m  

  Länge in der üblichen Beschaffenheit und Farbe (Windsack) ausgerüstet 

  sein. 
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 3. Die Betriebsfahrzeuge sind deutlich sichtbar zu kennzeichnen.  

 

 4. Die "Richtlinien für das Feuerlösch- und das Rettungswesen auf Lande-  

  plätzen", veröffentlicht in den Nachrichten für Luftfahrer NFL-I 72/83 und 

 199/83 sind zu beachten. 

 

 5. Der Landeplatz muss mit einer Bodenfunkstelle für den Sprechfunkverkehr 

  im Flugfunkdienst ausgerüstet und an das öffentliche Fernsprechnetz ange- 

  schlossen sein. 

  Zur  Erhebung von Wetterdaten sind vorzuhalten: 

 

  - Windmessgerät 

  - Messgerät Temperatur und Feuchte 

  - Sichtweitenmessung 

  - Wolkenhöhenmessung 

 

 6. Veränderungen des Landeplatzes und seiner Umgebung, die den Flugbe- 

  trieb gefährden können, insbesondere Veränderungen in den An- und Ab- 

  flugsektoren, auch soweit es sich um vorübergehende Hindernisse handelt, 

  sind der Genehmigungsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

 

 7. Die verkehrsrechtliche Erlaubnis gem. § 29 (3) StVO des BMA Schwäbisch 

  Hall vom 06.03.1991 für das Überqueren der K 2665 mit Flugzeugen ist zu  

  beachten. 

 

 8. Für die Flugbetriebsabwicklung auf dem Landeplatz und in dessen Umge- 

  bung ist die nach § 21a Abs. 1 LuftVO erlassene Regelung des Flugplatz- 

  verkehrs (Anlage 1) maßgebend. Diese ist allen mit der Abwicklung des Ver-

 kehrs und Betriebs auf dem Landeplatz betrauten Personen gegen Unter-

 schrift bekannt zu geben und an gut sichtbarer, allgemein zugänglicher Stelle 

 ständig  auszuhängen. 

 

 9. Flugbetrieb darf nur durchgeführt werden, wenn ein Flugleiter auf dem Lande- 

  platz anwesend ist und den Flugbetrieb beaufsichtigt. Die Stellung und die  

  einzelnen Aufgaben des Flugleiters ergeben sich aus §§ 58 Satz 1, 53 Abs. 3  

  LuftVZO i.V.m. der "Anweisung für Flugleiter in Baden-Württemberg" in ihrer 

  jeweiligen Fassung. 

  Für die Flugleitung bei aktiviertem Luftraum "F" sind zusätzlich die Festlegun-

 gen und Vorschriften der DFS zu beachten. 



- 6 - 
 
 

 

 10. Dem diensttuenden Flugleiter muss für seine Tätigkeit eine Leuchtpistole 

 bzw. Signalmittel mit ausreichender Munition zur Verfügung stehen. 

 

 11. Es ist ein Hauptflugbuch zu führen, in dem die Starts und Landungen mit 

  folgenden Eintragungen nachzuweisen sind: Tag und Uhrzeit, Luftfahrzeug- 

  muster, amtliches Kennzeichen, Zahl der Besatzungsmitglieder, Zahl der  

  Fluggäste, Art des Fluges und bei Landungen nach oder Starts zu einem  

  Streckenflug Startflugplatz bzw. Zielflugplatz. 

 

 12. Soweit - z.B. für den örtlichen Schulflug- oder Segelflugbetrieb - anstelle der 

  unmittelbaren Erfassung im Hauptflugbuch Startkladden oder andere Nach- 

  weise geführt werden, gilt hinsichtlich der Eintragungen Nr. 11 sinngemäß.  

  Die Nachweise sind täglich nach Beendigung des Betriebs dem Hauptflug- 

  buch beizugeben, oder es sind die Eintragungen in dieses zu übertragen. 

 

 13. Diese Genehmigungsurkunde, nachträgliche Änderungen und auf den Lande- 

  platz bezogene Verfügungen der Luftfahrtbehörden sind gesammelt aufzu- 

  bewahren (Flugplatzakte). Je ein Abdruck dieser Papiere ist auf dem Lande- 

  platz für den Flugleiter vorzuhalten. 

 

 14. Für die von den Luftfahrzeugführern durchzuführende Flugvorbereitung muss  

  ein geeigneter Raum vorhanden sein. Dort müssen mindestens, jeweils auf 

 dem neuesten Stand, bereitgehalten werden: 

 

  a) Luftfahrtkarte ICAO  1: 1.000.000 oder 

        1:    500.000 

 

   des Bundesgebietes mit Flugsicherungsaufdruck; 

 

  b) Luftfahrthandbuch der Bundesrepublik Deutschland; 

 

  c) Nachrichten für Luftfahrer. 

 

 15. Für die Regelung von Personen- und Sachschäden muss eine Flugplatz- 

  halter-Haftpflichtversicherung (einschließlich der Flugleiterhaftpflicht) mit der 

  Mindestdeckungssumme von 15.000.000 € für Personen- und für Sachschä-

 den abgeschlossen sein und für die Dauer dieser Genehmigung aufrechter-

 halten werden.  
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 16. Der Bezugspunkt mit den Koordinaten 49°07´09´´ Nord, 09°46´43´´ Ost ist 

 durch amtliche Vermessung zu überprüfen, festzulegen und bodengleich 

  zu vermarken. Die genauen Koordinaten und Höhe des LBP sind vor Inbe-

 triebnahme des Landeplatzes der Genehmigungsbehörde mitzuteilen. 

 

 17. Die Festlegung weiterer Nebenbestimmungen zur Wahrung der Sicherheit 

  des Luftverkehrs sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließ- 

  lich Boden- und Gewässerschutz bleibt vorbehalten. 

 

 

D. 

 

 Für die Anwendung dieser Genehmigung wird auf Folgendes hingewiesen: 

 

 1. Zuwiderhandlungen können als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden (§§ 

  58 Abs. 1 Nr. 10 und 11 LuftVG, 108 Nr. 7 LuftVZO). 

 

 2. Die Genehmigung ersetzt nicht nach anderen Rechtsvorschriften erforderli-

 che Genehmigungen oder Erlaubnisse.  

 

 3. Die Bestellung und Bestätigung von Flugleitern entbindet den Landeplatz- 

  halter nicht von der eigenen Verantwortung für die ordnungsgemäße Anle- 

  gung und Unterhaltung des Landeplatzes, die sichere Durchführung des  

  Flugbetriebs auf dem Landeplatz und von der Beachtung der sonstigen für  

  die Luftfahrt geltenden Bestimmungen und Anordnungen. 

 

 4. Für den Landeplatz besteht aufgrund des § 53 Abs. 1 i.V.m. § 45 Abs. 1 

  LuftVZO Betriebspflicht während der in den Nachrichten für Luftfahrer und im 

  Luftfahrthandbuch veröffentlichten Betriebszeiten. Sie ist nur insoweit einge-

 schränkt, als sich dieses durch Zusätze zu den Betriebszeiten 

  (z.B. "OR" oder "PPR") ergibt. Die Veröffentlichung der Betriebszeiten und  

  Änderungen der Betriebszeiten werden durch die Genehmigungsbehörde 

  veranlasst; an sie sind ggf. entsprechende Anträge zu richten. 

 

 5. Der Landeplatz darf erst in Betrieb genommen werden, wenn dies aufgrund 

  einer Abnahmeprüfung gestattet wird (§§ 44 Abs. 1, 53 Abs. 1 LuftVZO). Die 

 Regelung zum Flugplatzverkehr gilt im Entwurf bis zur gutachterlichen Stel-

 lungnahme durch die DFS. 
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 6. Diese Genehmigung kann widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen  

  für ihre Erteilung nicht vorgelegen haben oder nachträglich nicht nur vorüber- 

  gehend entfallen sind oder die erteilten Auflagen nicht eingehalten werden  

  (§ 6 Abs. 2 Satz 3 LuftVG, §§ 48, 53 LuftVZO). 

 

 7. Nach Bestandskraft dieser Genehmigung und Gestattung der Betriebsauf-

 nahme: 

 a) Tritt die vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Nr. 27-3846/ Schwä-

 bisch Hall-Hessental/20 vom 18.05.1993 erteilte Genehmigung außer Kraft. 

 b) Wird die Genehmigungsänderung des Landeplatzes Schwäbisch Hall-

 Weckrieden wirksam. 

 
 
Kostenfestsetzung: 
 

  Für diese Entscheidung wird gem. Gebührenverzeichnis Ziff. V Nr. 1 Geb.Verz. der 

LuftKostV eine Gebühr festgesetzt. Diese wird in einem gesonderten Bescheid erhoben. 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Verwal-

tungsgericht Stuttgart, Augustenstraße 5, 70178 Stuttgart, schriftlich oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten seiner Geschäftsstelle Klage erhoben werden. 
 

 

Regierungspräsidium Stuttgart 

27.02.2004 

 

Mayer 


